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ANFRAGE 
der Abgeordneten Langthaler, Freundinnen und Freunde  

an den Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten  

betreffend Kennzeichnung von Textilien 

 
Allergien nehmen nicht nur im Bereich Lebensmittel zu; immer mehr Menschen reagieren 
allergisch (Hautreaktionen) auf verschiedene Kunstfasern.  Textilien, die z.B. mit 100% Wolle 
deklariert sind, enthalten jedoch häufig auch andere Materialien.  Dies ist jedoch aus der 
Kennzeichnung nicht ersichtlich.  Für Allergiker wäre eine lückenlose Kennzeichnung jedoch 
unbedingt erforderlich. 
 
Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgende 
 

ANFRAGE: 
 
1 . Ist es richtig, daß die derzeitigen Kennzeichnungsbestimmungen keine genaue, 

lückenlose Kennzeichnung für Textilien erfordert, d.h: daß für die Konsumenten nicht 
ersichtlich ist aus welchen Materialien Textilien zur Gänze bestehen? 

 
2 . Wenn ja, wie stehen Sie zu einer gesetzlichen Änderung, die eine lückenlose und 

umfassende Kennzeichnung von Textilien erforderlich macht? 
 
3 . Sind Ihnen Zahlen bekannt, wieviele Menschen in Österreich auf bestimmte 

Textilmaterialien allergisch reagieren? 
 
4. Wenn ja, könnten Sie uns bitte diese Zahlen zur Kenntnis bringen? 
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